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Vierzigſte Sitzung .

Karlsruhe , Den 29 . Noy . 1822 .

— —

Gegenwaͤrtig :

Die bisher erſchienenen Mitglieder mit Ausnahme :

Ihrer Hoheiten , der Herren Markgrafen Leopold und

Maximilian zu Baden :

des Herrn Staatsminiſters Frhrn . v. Berkheim ,

des Herr Generallieutenants v. Schaͤffer ,

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner ,

deg Herrn Staatsraths Frhrn . von Baden , und

der Frepherren v. Gemmingen - Steinegg und

Treſchklingen .

Weiter anweſend :

der Herr Regierungscommiſſaͤr , Staatsrath Irhr . von

Sensburg .

Unter dem Vorſltz
Sr , Hoheit , deg Durhlauchtigften Práfidenten , Hern

Marfgrafen Wilhelm gu Badene
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42 Protofolle der Erien Rammer .

Dag Protofol der vorigen Sişung wurde verles

fen und mit einigen fogleich berådfichtigten Bemerfun -

gen genehmigt , à
Dag Hohe Pråfidium eróffnete der Kammer

ein allerhoͤchſtes landesherrliches Reſcript vom 28 . d .

worin das Ende dieſes Landtags auf den 31 . Jaͤnner
des naͤchſten Jahrs feſtgeſetzt wird .

Beylage Ziffer 124 .

ſodann ein Schreiben des geh . Hofraths Zachariaͤ ,
worin derſelbe wegen Kraͤnklichkeit und großen Ge —

ſchaͤftsdranges ſeine Seeretariatsſtelle niederlegt .

Beylage Ziffer 125 ( ungedruckt ) .

Allgemein wurde hierauf von der Kammer Bedauern

und der lebhafteſte Wunſch ausgeſprochen , daß der

geh . Hofrath Zachariaͤ ſich doch ferner und wenigſtens
fuͤr die Dauer dieſes Landtags der ihm uͤbertragenen
Stelle widmen moͤge . Auf die Erklaͤrung des zweyten
Secretaͤrs Hofraths v. Rotkeck , daß auch Er nicht
ſeines Vergnuͤgens willen , ſondern aus Gehorſam ge —

gen die Hohe Kammer , die ihm das Seeretariat auf —
getragen , an dlieſem Tiſche ſitze , und dag feineg Ers

achtens bey dieſem Amte nicht von Niederlegung ,

ſondern blos vom Geſuch um Entlaſſung die Rede

ſeyn koͤnne, daß er uͤbrigens , um ſeinen ſo ſehr verehrten
Hrn . Collegen der fuͤr ihn verdrießlichſten Arbeit zu entle —

digen , gerne fuͤr dieſen Landtag vollends die Protokollfuͤh —
rung allein uͤbernehmen wolle , nimmt geh . Hofrath Zaha -
riaͤ ſeinen vorigen Platz als Secretaͤr wieder ein , und em —

pfángt dafůr den Danf des Hohen Praͤſidiums und

der ganzen Kammer .

Ferner benachrichtigt da Hohe Pråfidium die

Kammer von einem Schreiben des Staatsraths Frhrn .
v. Baden , womit dieſer der Kammer ein Exemplar
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Vierzigſte Sitzung vom 29 . Nov , 43

der von dem Reviſor Fink in Freyburg herausgege —
benen Fortſetzung des Realrepertoriums der Badiſchen
Geſetze von Mors uͤberſendet .

Nach einigen von verſchiedenen Mitgliedern uͤber
das Verdienſtliche dieſes Werkes gegebenen Erlaͤuterun
gen wurde

beſſchloſſen :
dieſes Werk , nach ehrenvoller Erwaͤhnung im

Protokoll , in der Bibliothek der Kammer auf⸗
zuſtellen .

Desgleichen uͤberſendet der Staatsrath Frhr . von
Baden der Kammer ein Exemplar der von dem Hof⸗
gerichtsadv . v Kettenacker zu Freyburg herausge⸗
gebenen Denkſchrift uͤber das deutſche Gerichtsverfah —
ren mit beſonderer Ruͤckſicht auf das Großherzogthum
Baden .

; Daea ep
Nach ehrenvoller Erwaͤhnung im Protokoll dies

ſes Werk der zur Begutachtung deg Antrags
der zweyten Kammer auf Einfuͤhrung der Oef⸗
fentlichkeit und Muͤndlichkeit des gerichtlichen
Verfahrens niedergeſetzten Commiſſion zur ge⸗
eigneten Beruͤckſichtigung zuzuſtellen .

Das Secretariat legte die Anzeige einer Motion
des Staatsraths Frhrn . v. Tuͤrkheim uͤber die Bey⸗
tragspflicht der Gemeinden zu den Kriegskoſten vor .

Beylage Ziffer 126 .

Die Tagesordnung fuͤhrte zur Discuſſion uͤber
den Geſetzentwurf die Centralkriegskoſten - Aus —
gleichung fuͤr die Vergangenheit betref —
fend .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Als fruͤherer Berichts -

erſtatter habe ich mich bereits uͤber den vorliegenden



44 Protofole der Erfften Kammer ,

Gegenſtand hinlaͤnglich ausgeſprochen , und will des⸗

halb die Kammer nicht mit Wiederholungen behelllgen .

Insbeſondere habe ich angegeben , warum ich die un—⸗

bedingte Verwerfung des vorgelegten Geſetzentwurfes

nicht fuͤr raͤthlich hielt . Ich kann hiezu auch jetzt nicht

rathen . Wenn ich gleichwohl den Commiſſtonsbericht ohne

Separatvotum erſtatten ließ , ſo geſchah dies , weil ich

mich nach allen dem , was voraus gegangen iſt , paſſiv

verhalten , und in dem blos als Nachtrag zu betrach —

tenden Commiſſtionsbericht nicht wiederholen zu muͤſſen

glaubte , was ich fruͤher ſchon aus fuͤhrlich genug ge -

ſagt hatte . Ich will daher nur erlâutern , unter wel -

her Vorausſetzung ich demſelben beytreten Fann .

Von aller Ausgleichung der Kriegskoſten kann einmal

nicht abſtrahirt werden , indeſſen laͤßt ſich zwiſchen wirklicher

Ausgleichung im eigentlichen Sinn und bloſer Abrech —

nung oder Auseinanderſetzung noch unerledigter Forde —

rungen und Schuldigkeiten unterſcheiden .

Die Ausgleichung von Leitungen , welde ein -

zelne Landestheile bereits definitiv getragen und ver —

ausgabt haben , kann moͤglicher Weiſe unterbleiben ,

wenn man mit den dafuͤr angefuͤhrten Grundſaͤtzen des

Rechts und der Billigkeit fertig geworden zu ſeyn

glaubt . Hingegen eine Richtigſtellung des noch nicht

definitiv zugewleſenen iſt unvermeidlich da , wo noch

Schulden vorhanden ſind , welche auf Rechnung der

Geſammtheit contrahirt worden , oder wo von einzelnen

Landestheilen aus ſpeciellem Auftrag der Regierung

Vorſchuͤſſe mit Vorbehalt der Verguͤtung geleiſtet wor —

den ſind .
Ferner iſt es doch unmoͤglich, jetzt die angefan⸗

gene Gleichſtellung etwa von dem Jahre 1813 an gleichſam

nur einſchlafen zu laſſen , waͤhrend gleichzeitig das bereits

zu Stande gekoͤmmene Ausgleichungsoperat von frühern

Kriegsjahren realiſirt , und auf dieſe fruͤhern Ausglei⸗

Dg
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Bierzigfte Eikung vom 29 . Noy . 45

chungen jetzt ein Landestheil auf Beptråge exequirt
wird , welcher bey der Fortſetzung der Ausgleichung auf
die nenefe Beit vielmehr in, dem Fal wåre , heraus -
bezahlt zu erhalten .

Im Dreyſamkreiſe z. B . defen Verwaltung mir
anvertraut iſt , ſoll nach der Ausgleichung von der
Periode 1800 — 1812 eine bedeulende Summe in
die untern Landestheile bezahlt werden , obgleich augen⸗
ſcheinlich und anerkannter Weiſe bey der Ausgleichung
von ſpaͤtern Jahren der umgekehrte Fall eintreten , und
die naͤmlichen Bezirke als Schuldner erſcheinen wuͤrden ,
die vorher Glaͤubiger ſind . Daß deßhalb etwas gethan
werden muͤſſe, iſt klar , und je laͤnger es aufgeſchoben
wird , deſto groͤßer muß die Verlegenheit werden . Wel —⸗
ches iſt alſo jetzt der kuͤrzeſte Weg , und was hat die
Kammer zu thun ? — Verwirft die Kammer blos das
rechtliche Princip , welches im vorgelegten Geſetzent —
wurf liegt , will ſte aber , daß ex aequo et bono auf
dem Bergleihómeg , oder wie man eg nennen magy
alfo nur obne rechtlich bey fich ergebenden Hindernif-
fen gebunden zu feyn , im Weſentlichen das geſchehe ,
was durch den Vorſchlag der Regierung beabſichtigt
war — etwa nur mit weiterer Ausdehnung auf alle
Gattungen von Kriegsleiſtungen — ſo gebe fie den Ge -
ſetzentwurf fo ſchnell wie moͤglich zur Berathung in die
zweyte Kammer . Glaubt die Kammer dagegen , daß
auch die Materialien des Enwurfs nicht zu einer Grund⸗
lage fuͤr irgend eine Art der guͤtlichen Ausgleichung
geeignet ſeyen , ſo gebe ſie dieſe Angelegenheit ſo bald
als moͤglich wieder durch Verwerfung des Geſetzvor⸗
ſchlags der Initiative der Regierung anheim .

Reg . Comm . Staatsrath Frhr . v. Sensburg :
Sh bin febr erfreut , Daf der Redner faft in ale die
Sveen eingegangen if , welche ich nun etwas umſtaͤnd⸗

hs



46 Protokolle der Erſten Kammer

licher und nur mit einigen Zuſaͤtzen vorzutragen die

Ehre habe . Der Gegenſtand der dermaligen Discuſ⸗

ſion ſind zwar nur zwey Kriegsperioden , naͤmlich

die von 1809 bis 1813 und die von 1813 bis 1817 .

Die Veranlaſſung davon war im Jahr 1820 , wie der⸗

mal , weil mit dem Jahr 1810 das Großherzogthum
Baden nach ſeinem politiſchen und geographiſchen Um⸗

fange das , mit Ausnahme der Grafſchaft Hohenge —

roldseck , geworden , was es dermal ift .

Allein , mwenn die Frage iff : ob nah einer um -

faſſenden Ausgleichung oder nach einer approximativen

und ſchwankenden Verguͤtung zu operiren ſey ? muß

auch die Periode von 1805 bis 1809 zu Rathe gezo -

gen werden .

Vor 1809 beſtund auch ſchon ein Großherzogthum

Baden , nur um 30,000 Seelen geringer , alg termal ,

Vor 1809 wurden dieſelben Kriegslaſten auf dieſelbe

Weiſe , wie nachher getragen ; ſoll alſo die verfaſſungs⸗

maͤßige Rechtsparitaͤt geehrt und gehandhabt werden ,

ſo iſt es Pflicht , darauf zu halten , daß alle drey

Kriegsperioden nach denſelben Gleichſtellungsprineipien
behandelt werden .

Bis zum Jahr 1809 wurde ohne Ruͤckſicht auf

primitive Glaͤubiger und Schuldner foͤrmlich ausgegli —

chen — d. h. jene Diſtriete , die verhaͤltnißmaͤßig zu

wenig geleiſtet haben , wurden angewieſen , das von

andern Diſtricten zuviel Geleiſtete ausgleichungsweiſe zu

bezahlen .
Die ſtrenge Ausgleichung in der Periode von

1809 bis 1813 ruht auf feyerlichen Regentenverheißun —

gen , die um ſo heiliger und unverbruͤchlicher vollzogen

werden måfen , alg hier von einer langweiligen und

doch unzuverlaͤßigen Liquidation gar keine Frage ſeyn

kann , da hier alle vorſchußweiſen Einnahmen , und alle

Ausgaben auf laͤngſt adjuſtirten Belegen auf laͤngſt ge⸗
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fieten und revidisten Rechnungen beruhen — fo daf
die Ausgleichungsberechnung ein Werf yon einer hat -
ben Stunde iſt .

Unter den manichfaltigen irrigen Theorieen , die

gegen eine ſtrenge Ausgleichung aufgeſtelt worden ,
iſt zwar auch die , daß die Großherzogliche Aus glei⸗
chungsverheiſſung vom 23 . December 1809 und die

darauf baſirten Befehle zu Vorſchußleiſtungen nicht
durch dag Regierungsblatt kund gemacht worden ſeyen ;
zu was ſollte aber eine ſolche ſollenne Kundmachung
dienen ? Jene Diſtricte , welche die Vorſchuͤſſe machen
ſollten , erfuhren durch die Weiſungen in scriptis nur
òu gut , daf und wie viel fie vorfehiefen follten , die

welche feiner Beit in Die Muggleihung deg Vor ſchuſſes
einſtehen ſollten , bedurften vor der Hand keinet ſol⸗
chen ſollennen Notifteation , denn die Frage . ob : liegt
fhþon in der Matur des Staatsgeſammtverbandes ,
uur das Mefultat der wirflidhen Ausgleichungsberech —
nung mufte feiner Zeit durch das MNMegierungsblatt
befannt gemacht werden .

Die entgegengefegte Theorie wirde auh får die

Bufunft von den bedenflichften Folgen feyn , denn die

Regierung wird in fûnftigen Kriegen , wie in den per

gangenen , oft in den Fall kommen , vorſchußweiſe Lei —

ſtungen von einem Landestheile , auf den Grund der

Dringlichkeit und einer Ausgleichungsverheiſſung , zu verz

langen ; ſie wuͤrde jetzt ſchon gegruͤndete Weigerungen
zu beſorgen haben , wenn aͤhnliche Verheiſſungen in der

Vergangenheit durch allzuaͤngſtliche Theorieen vereitelt
oder deren Erfuͤllung auch nur unnoͤthigerweiſe verzoͤ⸗
gert wuͤrden , wiederholt — daß die Krlegslaſten bis

1809 nah dem Priucip der Ausgleichung wirklich
behandelt worden — daß die Kriegslaſten in der zwey —
ten Periode vnn 1809 bis 1813 voreilig geſtellt und

rebidirte Rechnungen darnach behandelt werden koͤnnen ,
Protokolle der 1. Kammer . 3r Bd, $



48 Protofolle der Eren Kammer .

und vermoͤge feyerlicher Verheiſſungen der Regierung

darnach behandelt werden muͤſſen , ſo waͤre es auf der

einen Seite eine Verletzung des geſuchten Rechtes und

auf der andern Seite eine Verletzung der Verfaſſungs⸗

maͤßigen Rechtsgleichheit , wenn nun ein anderes Prin⸗ —

cip , als das der Ausgleichung angenommen werden

wollte .

Dem vorgelegten Geſetzentwurfe wurde noch ent —

gegengehalten :
Erſtens : daß eine dermalige Ausgleichung und

beſonders eine Ausgleichung nach Gemeinden die pri —

mitiven einzelnen Schuldner und Glaͤubiger nicht mehr

treffe ,
Zweytens : daß der Geſetzentwurf die Ein —

quartirungen und Frohnden umgehe , da doch dieſe

Hauptlaſten des Krieges ſeyen .
Ad 1. Es war immer Grundſatz , und wird ewig

Grundfag bleiben mifen , daf die Einquartirungen und

Srohnden ausgenommen nur auf die Gefammtheit der

Gemeinde auggefchrieben und bep der Ausgleichung
dag au viel Geleiftete der Geammtheit nadh ihrem Ge -

fammtfteucrcapital zu gut , und dag zu wenig Geleiftete

aur Laft gefhrieben werde . Die Subrepartition auf die Ein -

zelnen iftdie Sache der Gemeinde und auh bey diefen Sub :

repartition wird nicht gefragt , wer urſpruͤnglich geleiſtet ,
oder nicht geleiftet , wer deffen Erben und Erbeg Erben feyen ,
ſondern die Gemeinde greift auf die wirÉliche Befizer der

ftenerbaren Objecte , defmegen wurden auch die 2 pCt .

Kriegskoſten von exportirt werdendem Vermoͤgen aufge —
hoben , weil die Realobjecte , worauf die Beytraͤge haften ,
nicht emigriren .

Ad 2. Aber gerade bey Einquartirungen und

Frohnden iſt es anders ; dieſe Leiſtungen haften nicht
auf Grund und Boden , ſondern die Einquattirungen

-m

h

pp

ae

a

pe

©

A

e:

p

yn

Pf

h

2

F

O
O
Ãh

=

A

uaa

DWA”

AO
S

o

e2)



Vierzigſte Sitzung vom 29 . Nov . 40

sefheben nah Raum der Håufer und nah åujerem
Wohlſtand , und die Frohnden nahdem frohndbaren
Viehſtand .

Dieſe Leiſtungen ſind ſtreng perſoͤnlich , und gerade
deßwegen, weil ſie einerſelts aus unverlaͤßigen Ein —

quartirungsbuͤchern , und aus noch unverlaͤßigern Frohnd⸗
regiſtern entnom men werden muͤſſen , und auf der anz

dern Seite die , welche hierin zuviel oder zu wenig
geleiſtet haben , großentheils nicht mehr ſind , wurden

ſolche im Geſetzentwurf umgangen .

Zum Schluſſe will ich noch wiederholen , was der

fruͤhere Herr Redner ſchon bemerkt , naͤmlich , daß auch
die letzte Perwode viele Leiſtungen enthaͤlte , wofuͤr
Verguͤtung durch Ausgleichungen verheißen worden ,
und daß wenn dieſe nicht erfolgt , dreyfache Beſchwerden
im Lande entſtehen wuͤrden — einmal , daß nicht Wort,
wenigſteus nicht Wort zu rechter Zeit gehalten werde —

einmaldaß die Rechtsgleichheit ruͤckſichtlich der Kriegslaſten

nicht eingehalten werde , und einmal , daß ein Landestheil
fuͤr eine Periode exeeutiv zur Zahlung angehalten werde ,
ohne eine Ausſicht zu haben , fuͤr eine andere Periode

auf eine gleiche Weife , aber zu feinem Bortheil behan -
delt zu werden .

Frhr . v. Zyll nhardt : Als Mitglied der Coms

miffion erlaube ih mir die Hohe Kammer auf den

Standpunkt der eigentlichen Diseuſſton aufmerkſam
zu machen . Es handelt ſich naͤmlich von der Frage :
Weiche Folge fol dem in der zgten Sigung gefaften
Beſchluß , daß der im Entwurf aufgeſtellte Grundſatz
nicht angenommen werden ſolle , gegeben werden ? —

Ihre Commiſſion glaubte im Einverſtaͤndniß mit der

Regierungseommiſſion dieſem Beſchluß keine andere

Folge geben zu koͤnnen , als das
vorgelegte Geſetz zu

5



50 Protofole der Erfien Kammer .

verwerfen , und die Regierung um Die Vorlage eines

neuen Entwurfs zu bitten .

Naͤheren Anlaş hierzu fönnte die Regierung dann

finden , wenn unfere Mnfichten úber diefen Gegenftand

bey Gelegenheit der Zachaciaͤſſchen Motion beſprochen
wuͤrden .

Der Frhr v. Berftett glaubt , daf von einer

Discuſſion úber den Gefegentwuif niht mehr die Rere

ſeyn fónne , da derfelbe ja bereits verworfen fep ; wag

daher über diefen Gegenftand gefprochen werden wolle ,

wuͤrde lediglih an die befagte Motion anzureihen

ſeyn .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Nicht der Geſetzentwurf

ſelbſt , ſondern nur der Grundſatz , von welchem der —

ſelbe ausgeht , iſt von der Kammer verworfen , und

erſt jetzt hat ſich dieſelbe auszuſprechen , ob das eiſtere

aus dem letztern zu felgern ſey . Wie aber hieruͤber

ohne einige Beſprechung ein Beſchluß gefaßt werden

koͤnne , iſt nicht abzuſehen .

Ich fuͤr meinen Theil wiederhole die obige Al —

ternative .

Frhr . v. Weſſenberg : Ich muß bemerken ,

daß die Hohe Kammer nicht den Grundſatz , daß die

moͤglichſte Ausgleichung der Kriegslaſten eine Forde —

rung der Gerechtigkeit ſey , verworfen , ſondern nur

die dermalige Unausfuͤhrbarkeit der Anwendung dieſes

Grundſatzes auf die vergangenen Kriegsperioden aus -

geſprochen habe . Der Hauptgrund dieſer Unausfuͤhr —
barkeit liegt allerdings in dem Abgang eines Geſetzes ,

welches fruͤher allen Unterthanen haͤtte zur Norm die —

nen koͤnnen ; wodurch es in Hinſicht vieler Schaͤden

und Leiſtungen unmoͤglich geworden , ihren eigentlichen
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Vierzigſte Sitzung vom 29 . Nov . ET

Beſtand und ibr Maaş mit Richtigkeit zu erheben .
Man hat ſich uͤberzeugt , daß in dieſen Verhaͤltniſſen
eine allgemeine Ausgleichung unmoͤglich waͤre : bey einer
Ausgleichung aber , die in der That nicht ausgleichen ,
ſondern die Ungleichheit nur noch vermehren wuͤrde ,
fuͤr die Gerechtigkeit nichts zu gewinnen waͤre, fon -
dern jeder neue Koſtenaufwand fuͤr ein ſolches Wert
dem Volk erſpart werden ſollte . Dieſe Gruͤnde finde
ih niht widerlegt , Der Herr NRegierungscommifår
bat von gewiffen , ganz liquiden , Vorſchlaͤgen geſprochen ,
die von mehreren Bezirken geleiſtet worden , und
worauf die beſtimmte Verbindlichkeit der Ausgleichung
hafte , zu welcher Ausgleichung die Materialien ſo fertig
liegen , daß ſie das Werk einer halben Stunde waͤre .
Dieſe partielle Ausgleichung mag allerdings gerecht
und ausfuͤhrbar ſey , wofern ſie , was ich jetzt nicht
zu beurtheilen vermag , dermal ohne Benachtheiligung
anderer rechtlicher Auſpruͤche geſchehen kann .

Endlich iſt auch von einer Ausgleichung nach
Billigkeit geſprochen worden . Allein ich kenne keine
Grundſaͤtze , die hier beſtimmtes Maaß geben koͤnnten .

v. Rotteck : In der Sitzung vom 23 . July
habe ich umſtaͤndlich die Gruͤnde entwickelt , aus wel -
chen nach meiner Ueberzeugung das vorliegende Geſetz
zur Verwerfung ſich eigne . Blos um dem Grundſatz
zu huldigen , welchen der Herr Berichtserſtatter ſo
trefflich beleuchtet hatte , daß naͤmlich eine fuͤr die Ge —
ſammtheit ſo hoch intereſſante Sache wo immer moͤg⸗
lich auch an die zweyte Kammer folte gebraucht wer -
den , damit die Anfidt und Wüufhe des Volles darie
ber auf gang ungweifeljafte Weife an Zag fåmen , blog
darum habe iù nit auf Verwerfung getimmt , fon -
dern mir einen — freyllch die Weſenheit des Geſe —
bes umaͤndernden — Verbeſſerungsvorſchlag erlaubt , wor —⸗

—

—
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nach naͤmlich daſſelbe , ſtatt ruͤckwaͤrts auf die Vergan⸗

genheit , vorwaͤrts auf die Zukunft moͤchte gerichtet ,

und fodann in dieſer neuen Form an die zweyte Kam —

mer moͤchte gebracht werden . Dieſer mein Vorſchlag

iſt indeſſen verworfen , und der Antrag auf ein Geſetz

fuͤr die Zukunft der Gegenſtand einer beſondern

Verhandlung geworden . Nunmehr bietet ſich aber in

der von dem Herrn geh . Hofrath Zachariaͤ angekuͤnde⸗

ten Motion ein noch bequemerer Weg dar , die Sache ,

naͤmlich die alte Kriegskoſtenausgleichung an die zweyte

Kammer zu bringen ; daher ſteht jetzt der Abſtimmung

auf Verwerfung des Gefegentwurfeg durd -

aus tein Bedenfen mehr entgegen . Ich ſtimme alſo

nunmehr ausdruͤcklich dafuͤr , und will ohne Wiederho⸗
lung des fruͤher Geſagten nur mit ein paar Worten

dieſe Abſtimmung rechtfertigen .
Das Geſetz uͤber die Ausgleichung der alten Kriegs —

laſten hat keinen Rechtsboden , denn That ſa⸗

chen koͤnnen nur vermoͤge eines vorhergehenden

Geſetzes Rechte oder Schuldigkeiten begruͤnden . Einer

Maſſe von Facten erſt hintennach das Geſetz geben ,

wornach Schuldigkeiten und Forderungen daraus entſte⸗

yen , oder entſtanden ſeyn ſollen , iſt eine rechtliche

Monſtruoſitaͤt . Man mag hier kluͤgeln und deuten ,

wie man will , die Weſenheit des Geſetzes beſtuͤnde

immer darin , daß es eine ruͤckwirkende Kraft haͤtte,

d . b. daß es ungerecht waͤre . Liquidation des

Gtaatg mit feinen Glåubigern mag geſchehen ; aber

dieſes iſt kein Act der Geſetzgebung , fondern der Ad -

miniſtration . Hoͤchſtens kann man die Grundſaͤtze
beſtimmen , wornach das Anerkenntniß und die

Bezahlung gewiſſer Forderungen an den Staat

geſchehen ſolle . Alſo nie nach dem Sinne des vorge⸗

legten Entwurfs als Ausgleichung zwiſchen den

Slaalsthellen oder Buͤrgern , ſondern blos als Vergi -



ins

et ,

m -

lag

feg

in

de⸗

e ,

yte

ung

alſo

ho⸗
ten

gs⸗

tſa⸗
yen

iner

SEN,

tſte⸗

iche

ten ,

mde

tte ,
deg

aber

Ad⸗

ſaͤtze
die

aat

rge⸗

den

rai

Vierzigſte Sitzung vom 29 . Nov . 53

tung von Staatswegen . Der Staat kann wohl ſich
entſchlieſſen , gewiſſe Forderungen zu beza hlen , aber

er kann nicht Forderungen fuͤr ſich ſelbſt gegen einzelne
erſchaffen , d. h. alſo , er kann nicht Einzelnen oder

Staatstheilen die Bezahlung ſeiner Schulden zuweiſen,
ſondern blos der Geſammtheit .

In dem Vortrag des Herrn Regierungscommiſ —
ſaͤrs habe ich nichts vernommen , das dieſe Anſichten

widerlegte . Ich will jedoch blos auf die Behauptung ,

daß der Credit der Regierung fuͤr die Zukunft darun —

ter leiden wuͤrde , wenn man die gegebenen Zuſagen
der Ausgleichung unerfuͤllt ließe , antworten , daß das

beſte Mittel , ſolchen Credit wieder herzuſtellen , ſeyn
wuͤrde , ein Geſetz fuͤr die Zukunft uͤber ſolche
Ausgleichung oder Verguͤtung zu geben . Ein ſolches ,
weil es rechtliche Beſtimmundg gaͤbe, truͤge die

Buͤrgſchaft der Erfuͤllung in ſich ſelbſt . Zuſagen ,
deren Erfuͤllung rechtlich unmoͤglich iſt , ſind fuͤr
nicht gegeben zu achten .

Wenn aber der Herr Regierungscommiſſaͤr die

Anſicht aufſtellt , daß nur die auf Bezirke und

Gemeinden gelegten Lafen die Musgleichung rechts
lidh anfprechen , nicht aber jene , welche unmittelbar

von Einzelnen gefordert wurden , fo entgegne ich , daf
gerade umgekehrt nur die Gleichſtellung der Einzel —
nen der wahre Rechtsgrund der Ausgleichung ſey ,
und daß die Gleichſtellung der Bezirke und Gemrinden

unter einander alles Rechtsfundament verliere , ſobald
man daran verzweifelt , dadurch endlich eine Gleichſtel⸗
lung der Einzelnen zu bewirken .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Jetzt glaube ich um ſo

mehr , das wir uns an die Materialien des Entwurfs

halten , folglich denſelben nicht ohne Nothwendigkeit
wegen bloßer Verſchiedenheit der Anſichten in der Theorie
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verwerfen follten , um damit menigten etwas auf dem

Vergleichswege feſtzuſtellen , da der Weg einer Motion

nach der heute vernommenen Grenzbeſtimmung fuͤr die

Wirkſamkeit des dießjaͤhrigen Landtags fuͤr jetzt nicht

mehr einzuſchlagen ſeyn wird .

Se . Durchlaucht , der Herr Fuͤrſt v. Fuͤrſten⸗
berg : Ich ſehe mich in Betreff des vorliegenden Ge⸗

genſtandes veranlaßt , die Erklaͤrung niederzulegen : daß

ich nur inſofern mich den Beſchluͤſſen der hohen Kam —

mer uͤber dieſen Geſetzentwurf anſchließen werde , als

der Erfolg nicht den Rechten zuwiderlaufen werde ,

deren endlicher Feſtſtellung ich um ſo eher entgegen —

ſehe , — als ich mich — geſtuͤtzt auf die gerechteſten

Anſpruͤche und oft wiederholten Verſprechungen — der

zuverſichtlichen Hoffnung hingebe , daß die Regierung

endlich den Standesherrn einen bleibenden Rechtszu —
ſtand einraͤumen werde — welcher ihnen im 14 . Artikel

der Bundesacte ſowohl als im H. 63 der juͤngſten Wie⸗

ner Beſchluͤſſe zugeſichert iſt — ehe die Gemeindeord⸗

nung ins Leben tritt , welche unſern Rechten und Au —

ſpruͤchen in vielen Puncten zuwiderlauft .

Se . Durchlaucht der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein

ſchließen ſich dieſer Erklaͤrung an .

Auf gehaltene Umfrage
beſchhoß

die Kammer gegen die einzige Stimme des Frhrn . v.

Tuͤrkheim
dem Beſchluß vom 23 . July die Folge zu geben ,

daß der vorgelegte Geſetzentwurf zu verwerfen

ſey .
Der Tagesordnung zufolge begruͤndete hierauf der

geh . Hofrath Zachariaͤ ſeine Motion wegen Aus —

gteihung ter feit 1309 getragenen Kriegs -

daſten mit Folgendem :
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Ich wuͤrde mih nicht der Aufmerffamteit der Kam -

mer mit einer Motion aufdringen , welche fo tief in dag

Xnnere der Landesverwaltung eingreift , mwenn ih nidt

mehr im Namen der wegen deg fo eben in Berathung

geweſenen Geſetzes beſtellten Commiſſion , als in dem ei⸗

genen dieſen Antrag machte . Auch nehme ich keinen

Anſtand , zu erklaͤren, daß ich uͤber die zu machende
Motion mit einem der Herrn Regierungscommiſſaͤre meh —

rere Beſprechungen gehabt habe . Der Zweck der Mo —

tion iſt , ſtatt der verworfenen Ausgleichung der ſeit

1809 getragenen Kriegslaſten einen billigen Vergleich

wegen dieſer Laſten herbeyzufuͤhren . Die zuvor zu be —

werkſtelligende Liquidation iſt das Mittel , zu dieſem Zwecke
zu gelangen .

Wegen der Gruͤnde fuͤr den Hauptantrag berufe
ich mich auf den von mir erſtatteten Commiſſtonsbericht .
Was der nicht angenommene Geſetzentwurf vereinte , iſt
in meiner Motion geſpalten worden . Und ein Grund ,

weßhalb ich fuͤr den Geſetzentwurf nicht ſtimmen konnte ,

war der , daß er bie vorlaͤufige Maaßregeln und das

Endreſultat vereinigte .
Die Motion geht erſtens auf die Fortſtellung

der Liquidation der Kriegslaſten . — Es iſt in

dieſem Theile der Motion nur von einer Verwaltungs —
Maaßregel die Rede . Alſo die Initiative der Krone

kommt hier uͤberall nicht in Frage . — Wenn dieſe Maaß⸗

regel in der Motion genauer vorgezeichnet wird , als es

wohl in andern Faͤllen den Verhaͤltniſſen angemeſſen ſeyn
moͤchte , ſo bitte ich zu erwaͤgen , daß hier , wie auch einer

der Herren Regierungscommiſſaͤre bemerkt hat , in der

That nur von einer Geſellſchaftsangelegenheit die Rede

iſt , bey welcher die Regierung nur das Intereſſe eines

Vermittlers hat .

Uebrigens kann ich mich wegen der Einzelnheiten
der vorgeſchlagenen Maaßregel theils auf den niht an =
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genommenen Geſetzentwurf , theils auf den uͤber dieſen

Entwurf von dem Herrn Staatsrath Frhrn . v. Tuͤrkheim

erſtatteten Commiſſionsbericht beziehen .
Die Motion enthaͤlt zweytens einen Antrag auf

einen Geſetzesentwurf wegen eines zur Milderung der bey

der Vertheilung der Kriegslaſten Statt gefundenen Un⸗

gleichheit zu bewerkſtelligenden billigen Vergleichs .
Ueber die Beſchaffenheit dieſes Vergleichs

enthaͤlt die Motion nur die Beſtimmung , daß er zwi —

ſchen Gemeinden und Gemeinden , Bezirken
und Bezirken vermittelt werden ſoll . Dieſe Be —

ſtimmung ſchien mir wegen der Art , wie die Kriegslaſten

urſpruͤnglich vertheilt worden ſind , und nach der ganzen

Lage des Liquidationsgeſchaͤfts , weſentlich nothwendig

zu ſeyn . Alles andere wird einſtweilen beſſer dem Er —⸗

meſſen der Regierung anheim geſtellt , da erſt das Re —

ſultat der Liquidation die Regeln fuͤr einen billigen Ber -

gleich an die Hand geben kann .

Ich halte mich jedoch fúr verpflichtet , die Haupt -

puncte herauszugeben , auf welche eg bey der Abfaffung
des erbetenen Geſetzes ankommen duͤrfte .

Erſtens : Die Liquidation wird mit derſelben

Strenge zu bewerkſtelligen ſeyn , als ob ihr Zweck die

Ausgleichung der Kriegslaſten nach Rechtsgrundſaͤtzen
waͤre . Aber nach beendigter Liquidation koͤnnen zum Be⸗

hufe einer billigen Verguͤtung , entweder von der ganzen

Summe gewiſſe Procente ( z. B . 30 oder 40 ) abgezogen ,
oder eg koͤnnen auch nur gewiſſe liquidirte Leiſtungen ,
und gwar Diejenigen , welche , bewandten Um —

ſtaͤnden nach , nicht in eine genuͤgende Gewiß —

heit geſetzt werden konnten , z. B . die Einquar⸗
tirungen , die Frohnen , einer Ermaͤßigung unterworfen
werden .

Zweytens : Wenn ſo der Betrag der getragenen

Kriegslaſten im Ganzen und Gemeindeweiſe gusgemiitelt
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iſt , wird ſodann weiter ein Maaßſtab aufzuſtellen ſeyn ,

nah welhem dag Quantum , das auf eine jede Ge -

meinde urſpruͤnglich auszuſchlagen geweſen waͤre , zu

beſtimmen iſt . Dieſer Normalfuß der urſpruͤnglichen
Vertheilung kann entweder von der Grundſteuer ,

oder von der Erwerbsſteuer , oder ( nach einem Durch —

ſchnitte ) von der Conſumtionsacciſe , oder auch von der

Bevoͤlkerung entlehnt werden . Es wird gut ſeyn , die

Rechnung verſuchſsweiſe nach einer jeden von dieſen Rez

geln zu machen ; auch eine Durchſchnittsrechnung nach

allen dieſen Regeln zuſammenzuſtellen . Denn ſo wie das

Reſultat an ſich verſchieden ſeyn muß , je nachdem
man von der einen oder der andern dieſer Vorausſetzun⸗

gen ausgeht , ſo muß es auch in Beziehung auf das

Prineip einer den unverhaͤltnißmaͤßig Belaſteten zu lei⸗
ſtenden billigen Verguͤtung verſchieden ſeyn . Namentlich
kommt hierbey der Unterſchied zwiſchen dem Intereſſe

der Stadtbewohner und der Landleute in Betrachtung .

Endlich
drittens , fragt ſichs auch, nach welchem Maaß —

ſtabe die zu leiſtende Verguͤtung aufzubringen ſey , ob

nach einem der ſo eben genannten Steuerfuͤße , oder

nach dem Maaßſtabe einer neuen Steuer , ġe B - einer

Einkommensſteuer ; die Entſcheidung diefer Frage fommt

bep dem Principe eineg billigen Bergteihes niht

weniger in Betrachtung .

Ich ſchließe mit dem Antrage , die Motion , wenn

ſie unterſtuͤtzt werden ſollte , in abgekuͤrzter Form iu

Berathung zu ziehen .
Die Motion wurde vielſeitig unterſtuͤtzt , und auf

die Bemerkung Sr . Hoheit , des Praͤſidenten , und

den Vorſchlag des Staatsraths Frhru . v. Zyllnhardt

die abgekurzte Form der Berathung wegen dieſes Ge⸗

zenſtandes dergeſtalt beliebt , daß die Motion pur Bez

gutachtung an die bereits beſtehende Commiſſion ver⸗
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wieſen und die Discuſſion daruͤber gleich nach der Be⸗

richtserſtattung feſtgeſetzt werden ſolle .

Se . Hoheit der Pråfident erÉlårten Hierauf die

Discuſſion åber die Motion des Hofraths v. Rotteck

wegen gleicher Vertheilung der Kriegsla —
ſten in kuͤnftigen Faͤllen fuͤr eroͤffnet .

v. Rotteck : Da der Grundſatz , worauf meine

Motion beruht , d. h. ihre Rechtsbegruͤndung allſeitig
anerkannt worden , und auch in der That klar iſt ,
wie der Tag , ſo enthalte ich mich daruͤber jeder wei —

tern Eroͤrterung . Es handelt ſich jetzt blos darum ,
ob , was das Recht unabweislich heiſcht , wegen Schwie —
rigkeiten der Aus fuͤhrung duͤrfe unterlaſſen , und ob

ein Geſetz fuͤr einen nicht in der Gegenwart , ſondern

erſt in unbeſtimmter Zukunft ſich darſtellenden Fall
gleich jetzt koͤnne oder muͤſſe gegeben werden ?

Weil jedoch die Hauptſchwierigkeit eben in dem

Umſtande gefunden worden , daß die Verhaͤltniſſe eines

etwa kuͤnftig uͤber uns kommenden Krieges uns zur Zeit
unbekannt , daher auch ſchwer durch ein vorausgehendes
Geſetz zu regeln ſeyen ; ſo kann meine Antwort auf eine

der beiden Einwendungen zugleich auch als Antwort auf
die andere gelten .

Der verehrte Herr Berichtderftatter bemertf , dağ
ein ſolches Geſetz nichts anderes ſeyn wuͤrde , als die

Anwendung eines ſchon in der Conſtitution ausgeſpro —
chenen Grundſatzes auf einen kuͤnftigen Fall . Eine ſolche
Anwendung ſeye uͤberhaupt ſchwierig , und ganz beſonders
bey vorliegendem Gegenſtand . Es ſeye alſo beſſer , ſich
einſtweilen mit dem in der Verfaſſungsurkunde bereits

gegebenen allgemeinen Geſetz zu begnuͤgen, und der

Zukunft vorzubehalten , die Anwendung auf jene Faͤlle zu

machen , welche ſie etwa in ihrem Schooße traͤgt.
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Wenn dieſe Anſicht die richtige waͤre, ſo haͤtten wir

die uns vorgelegten Geſetze , uͤber die Faͤlle der Verant —

wortlichkeit der Miniſter und oberſten Staatsdiener , und

uͤber das Verfahren dabey von der Hand weiſen
follen . , Denn das allgemeine Geſetz , daf fie verant -

wortlich ſeyen , liegt gleichfalls in der Verfaſſungsurkunde ,
ja noch weit ausdruͤcklicher und beſtimmter , als jenes

uͤber die gleiche Vertheilung der Kriegslaſten , und wahr —

lich ! der Fall , daß einer unſerer Miniſter wirklich werde

angeklagt werden „ iſt viel unwahrſcheinlicher oder weit

entfernter , als jener eines Kriegs . Wir haben gleich —
wohl dieſes Geſetz als ein wohlthaͤtiges und koſtbares

Gefeg
genommen , Denn wir haben eingeſehen , daß die Ge -

ſetzgebung weit freyer , weit unbefangener , in den Råu -

men der Zukunft als in jenen der Gegenwart ſich bewege ,
und daß die Regel fuͤr die Gegenwart mit Sicherheit
nur aus dem reinen und lauteren Ausſpruch eines ſchon

fruͤher gegebenen Geſetzes moͤge entnommen werden , mit

einem Wort , daß die ganz eigene Domaine der Geſetz —
gebung in der Zukunft , jene der Adminiſtra⸗
tion aber in der Gegenwart beſtehe .

Iſt dieſes im Allgemeinen wahr , ſo muß es

auch fuͤr den vorliegenden Geſetzgegenſtand ſeine An—⸗

wendung finden . Was der verehrte Herr Berichtser —

ſtatter uͤber den Inhalt eines ſolchen , die gleiche Ver —

theilung kuͤnftiger Kriegs laſten betreffenden Geſetzes angege —

ben hat , iſt weder durchaus richtig noch erſchoͤpfend. Mein

Vorſchlag hat naͤmlich keineswegs die unmittelbare

gleiche Vertheilung zum Zweck ; denn eine ſolche kann

allerdings je nah den Rrieggumftånden gang unmg

lih fey , fann fih auh hidhft felten big auf die

Individuen erſtrecken , und bleibt naturgemåg der Ge -

genftand rein adminifirativer Sorgfalt , weil blo in

concreto von Bedeutung , Mber gerade , weil fole



6o Protofolle der Erfien Kammer .

thunlichſt gleiche Naturalvertheilung , dem Zwecke reell

gleiche Belaſtung aller Buͤrger niemals genuͤgen ,

hoͤchſtens deſſen Erreichung erleichtern , und die mit

dem Prineip der Verguͤtung verbundenen Inconvenlen —

en verringern kann ; ſo bleibt vorzuͤglich dieſe Ver —

guͤtung der wahre Gegenſtand des von mir verlang —

ten Geſetzes , und der Inhalt eines ſolchen laͤßt ſich

allerdings auch fuͤr die Zukunft beſtimmen . Ein Haupt -
artikel deſſelben koͤnnte und muͤßte naͤmlich die Beftims

mung der Gattungen von Kriegsleiſtungen ſeyn ,

welche auf die Geſammtheit zu repartiren , d. h. alſo

nur gegen Verguͤtung zu fordern waͤren . Mag eine

Kriegeslage eintreten , welche da wolle , ſo werden

immer die drey Hauptplagen des Landes , Einquar - —
tirung , ( mit oder ohne Naturalverpflegung ) Liefe —

rungen und Frohnden ſeyn . Ein Geſetz welches

auch nichts anders beſtimmte , als daß dieſe dreyerley

Leiſtungen nicht mehr unentgeltlich Statt finden ſollten ,
wuͤrde ſchon eine große Wohlthat ſeyn . Die weitere

Beſtimmung , daß die Verguͤtung dafuͤr jeweils entwe —

der in Geld oder in Guthabungsfheinen ( bons ) gefhe -

hen muͤſſe, wuͤrde der Militaͤr⸗ und Finanzadminiſtra⸗
tion die Schuldigkeit auflegen , die Einleitung zu fol -
her Vergütung dureh geeignete Mittel und Formen zu

treffen . Tháte fie eg niht , fo lâge ihr daruͤber die

Verantwortlichkeit ob .

Indeſſen laſſen ſich noch weitere ſelbſt auf For⸗ —
men gehende Beſtimmungen denken , die das frag —
liche Geſetz enthalten koͤnnte . Selbſt die Behoͤrden fuͤr
die Ausſchreibung und Repartition der Kriegsleiſtungen ,
dann fuͤr das Erkenntniß in concreto , welche folde

Leiſtungen als wahre Staatsgeſammtlaſten und welche

etwa nur als Bezirks - oder Gemeindslaſten

zu behandeln (die letzten daher nur von Gemeinds —

und Bezirksgenoſſen unter ſich auszugleichen ) ſeyen ,
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koͤnnten beſtimmt werden , entweder mit einer allge -
meinen Bezeichnung , die fodann je nach den etwa

wechſelnden Organiſationen der Verwaltung auf das hier
berufene Organ unzweydeutig ſich anwenden ließe ;
oder ſelbſt mit ganz ſpecieller Bezeichnung / etwa
mit dem Zuſatz “ dermalen “ ( wie man es in dem Geſetze
uͤber die Verantwortlichkeit der oberſten Staatsdie —

ner in Anſehung des Staatsminiſteriums that ) oder

unter Vorbehalt der Aenderung im Fall einer veraͤn —

derten Organiſation .
Auch uͤber Art und Weiſe der Verifieirung der

geſchehenen Leiſtungen laſſen ſich allgemeine Normen

aufſtellen , die zwar allerdings von dem Organismus der

Beþòrden einigermafen abhångig bleiben werden , aber
darum nicht nothwendig fhnell wechſelnd ſind .
Es iſt zu hoffen , daß ſo ſchneller Wechſel der Ver —

waltungsformen und Organiſationen nicht mehr Statt

finden werde , wie in fruͤheren Zeiten , und daß die

organiſche Geſetzgebung , wie jeder andere Zweig der

Staatsgeſetzgebung , der Zuſtimmung der Kammern werde

unterworien weren ,

Selbſt eine Preisbeſtimmung und eine der

Verguͤtungsmittel kann keine große Schwierig⸗
keit haben . Der Preis wird freylich nicht in Zahlen ,
wohl aber durch Hinweiſung auf eine dritte Groͤße
zu beſtimmen ſeyn , z. B . auf den Handlohn , oder

auf den jedesmaligen — oder eine gewiſſe Zeit fruͤher
beſtandenen — mittleren , nach Umſtaͤnden auch zu erm aͤ⸗

ßigenden Marktpreis da oder dort , ja endlich auch
durd ) Ernennung einer zuverlaͤßigen Behoͤrde , die
ihn nah Ermeſſen mit Ruͤckſicht auf die allgemeinen
und beſondern Verhaͤltniſſe regulire . Fuͤr die Ver —

guͤtungsmittel habe ich bereits einen Vorchlag
zu machen mir erlaubt , deſſen Unausfuͤhrbarkeit wohl
ſchwer zu behaupten waͤre ; doch moͤchte hier freylich
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der (verantwortlichen ) Adminiſtration eine freyere Hand

zu laſſen ſeyn .
Alles alſo , an deſſen Beſtimmbarkeit der verehrte

Herr Berichtserſtatter zweifelt , iſt der befriedigenden

Beſtimmung ſchon vorlaͤufig allerdings empfaͤnglich ;

und ſollte auch eines oder das andere noch unbeſtimmt

bleiben , ſo waͤre darum das ganze Geſetz weder unnuͤtz,

noch inh altsleer .
Ein Geſetz uͤber gheiche Vertheilung oder —

weil dieſes in weitaus den meiſten Faͤllen das ein zige

Mittel dazu iſt , — uͤber Verguͤtung der Kriegs —

laſten iſt alſo nicht ein bloſes Zeitgeſetz , wie der

Herr Berichts erſtatter es nennt , auch nicht ein ſolches ,

Dag feine Principien oder ſein Muſter lediglich von

demjenigen entnebmen muͤßte, was bis jetzt in andern

Laͤndern galt oder gilt . Leider hat man bisher im

Kriege noch wenig der Rechtsprincipien geachtet . Aber

es ſoll und darf nicht immer ſo bleiben Auch finden

wir wenigſtens in der franzoͤſiſchen Geſetzgebung

einige der Hauptforderungen , die mein Antrag in

ſich ſchließt , wirklich beftiedigt .
Der Herr Berichtserſtatter verweist uns zu allem

Troſt auf die im 6. 63 . Nr . 2 der Verfaſſung fuͤr

Kriegs zeiten angeordnete , gemiſchte Centralbehoͤrde . Allein

auſſerdem , daß derſelben dort mehr nur im Vorbeyge —

hen — gewiſſermaßen ihr Daſeyn vorausſetzend — als be⸗

ſtimmend , d. h. ihre Zuſammenſetzung und ihren Wir —

kungskreis ausſprechend gedacht wird , ſo frage ich :

ſoll denn jene Behoͤrde , wenn ſie einmal in Wirffamz

keit tritt , ohne alle Leitung durch geſetzlich beſtimmte

Principien fegn ? Eol ihs Ermeffen alëdann

zum Geſetz werden ? Soll in dieſer wichtigen Sphaͤre
der Geſetzgebung das Zuſtimmungsrecht der Kammern

vereitelt , eine Behoͤrde zur Geſetzgeberinn erheben
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werden ? Und fol fie mitten im Drang der lats
fenden Kriegggefchåfte ert noh tiefgebende und lang -
wierige Deliberationen uͤber die Grundfaͤtze ihres
Wirkens halten , und die etwa noͤthigen Werkzeuge
und Anſtalten zu einem , jenem Zwecke gemaͤßen Wir —
ken ſich erſt erſchaffen ? Das geringſte Verſaumniß in

ſolchen Beſtimmungen und Anſtalten bringt fofort eine

Fluth von regelloſen Erpreſſangen , wenns hoch koͤmmt,
von unzuverlaͤßigen Vormerkungen hervor , von Tag zu
Tag ſchwillt die Maffe der fackiſchen Leiſtungen , welche
nicht auszugleichen , ein ſchrehendes Unrecht , aber fuͤr
deren Ausgleichung erſt bintennach dag Princip auf -
zufinden eine rechtliche Unmoͤglichkeit iſt , aus

welchem Dilemma dann kaum eine Rettung mehr moͤg⸗
lich bleibt , wie unſere eigenen Verhandlungen uͤber
die Ausgleichung der alten Kriegslaſten zur Genuge
beweiſen.

Endlich , iſts denn wirklich wahr , womit der Herr
Berichtserſtatter uns zu beſchwichtigen ſucht , daß wir

in ſo tiefem Frieden leben , um auf die laͤngſte Zeit
hinaus nichts vom Kriege befuͤrchten zu duͤrfen Moͤge
ſeine Weiſſagung in ſegensreiche Erfuͤllung gehen ! Aber
mir daͤucht, am politiſchen Horizont ſey mehr als ein
dunkler Punet zu erſchauen , woraus gar leicht ein gè -
waltiger Sturm ſich erheben koͤnnte . Teutſchland zwar
wird keinen Krieg anfangen , aber es wird ihn auch nicht
verhindern : im Rath der großen Maͤchte Europens
hat der deutſche Bund keine Stimme . Man wird Sei —
ner jedoch nicht vergeſſen , wenn es ſich einmal um einen

Schauplatz des Krieges handelt , und um Kriegesbeute .
In dieſer gegenwaͤrtigen Waffenruhe verſaͤumen, gegen
etwa kuͤnftige Kriegesnoth die Vertheidigungs - oder

Linderungsmittel — ſeye es durch Geſetze oder durch
Wehranſtalten — zu bereiten , waͤre umverzeihlich

Protokolle der 1. Kammer , 3e Bde 6
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Ja , haͤtten wir auch keine Rech tsliſe be ; aus blo⸗

ßer Politik ſollten wirs thun . Durch gleiche Ver —

theilung wird moͤglich , ein Mehreres zu tragen . Im

Streit der Staaten wird , bey ſonſt gleichen Umſtaͤnden ,

jener am laͤngſten aushalten , und die guͤnſtigſte Stellung

behaupten , welcher fuͤr moͤglichſt gleiche Vertheilung der

Kriegslaſten geſorgt hat .Aus dieſen Gruͤnden wiederhole

ich meinen Antrag , indem ich mich zugleich auf dasjeni —

ge berufe , was ich in den Sitzungen vom 23 . und 31 .

July in Bezug auf die von dringender Noth ge —

botenen Ausnahmsfaͤlle und in Bezug auf die von frem —

den Truppen ( gegen den Willen unſerer Regierung )

alfo zumal vom Feind verhaͤngten Kriegslaſten geſpro⸗

en habe .

Frhr , von Túrfheim : Sh Habe als Mitglied

der Commiffon den Antrag derfelben nicht fo verftanz

Den , alg follte die an Ge . Königliche Hoheit zu richten⸗

de Bitte durchaus nichts enthalten , alg eine Berwei -

ſung auf den 8. 63 . der Verfaſſungsurkunde . Wir duͤr⸗

fen zwar der Initiative der Regierung nicht dadurch

vorgreißen , daß wir die Art und Weiſe der Liquidation ,

der - Abrechnung und dergleichen in unſerer Bitte be —

ſtimmt ausdruͤcken . Allein daraus folgt nicht , daß nicht

einige Ideen ausgedruͤckt werden duͤrften , welche Art

der Ausßleichung uͤberhaupt etwa gewaͤhlt werden koͤnne .

Der Frhr . v. Zyllnhardt und Se . Durchlaucht

der Herr Fuͤrſt v. Loͤwenſtein , theilen dieſe Anſicht .

Frhr . v. Weſſenberg : Der Commiſſionsantrag
wil , dag crt im Gall eines wirklichen Krieges das

Kriegs⸗Collegium , das die Verfaſſung im §. 63 bezeidhz

net , die Aufſtellung von Regeln uͤber die Ausgleichung
einleiten fol . Nun bin ih zwar mit dem Commiſſtons⸗

antrage darin gang einverſtanden , Dag dag bezeichnete
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Collegium die geeignetſte Behörde fey , um ipr die Bol -
ziehung des Geſetzes zu uͤbertragen : hingegen bin ich
mit dem Commiſſionsantrag in ſo ferne niht einyera

ſtanden , alg er jegt daS Begehren eineg Geſetzes úber
die Ausgleichung der Kriegslaſten fuͤr die Zukunft als

uͤberfluͤſſtg erklaͤrt . Eben der Abgang eines Geſetzes ,
dag jedermann zur Richtſchnur haͤtte dienen koͤnnen , hat
die Verlegenheit herbeygefuͤhrt , welche fuͤr das Vergan⸗
gangene die gerechte Ausgleichung unmoͤglich macht . Um

ſo auffallender iſt das Beduͤrfniß eines Geſetzes fuͤr
kuͤnftige Faͤlle.

Dieſes Geſetz koͤnnte allerdings uͤber den Wirkunge⸗
kreis des Kriegscollegiums , aber meines Erachtens ,
auch daruͤber Beſtimmungen enthalten , welche Gegenſtaͤn⸗
de ſich blos zur oͤrtlichen oder zur bezirklichen oder allge⸗
meinen Ausgleichung eignen ; auf welche Art die Schaͤtzung
der Leiſtungen zu geſchehen habe , welche Beweismittel

fuͤr geſchehene Leiſtungen als guͤltig anzunehmen ſeyen ,
wie die Lieferungen und die Verpflegung der Militaͤr —

Spitaͤler eingerichtet werden ſollten , damit den hier ſo
vielfaͤltigen Unterſchleifen vorgebeugt werde u .ſ . w. Daß
ein ſolches Geſetz erſt im Fall des wirklich ſchon aus —

gebrochenen Kriegs zu geben ſey , ſcheint mir eben fo
unpaſſend , als wenn irgendwo eine Quarantaͤne⸗Ord —⸗

nung erſt im Fall der ſchon ausgebrochenen Peſt veran⸗

ſtaltet , oder ein Brandgeſetz erſt dann , wenn der Brand

die Haͤuſer ſchon ergriffen haͤtte, kund gemacht wuͤrde .

Der Laͤrm und die Unruhen des Kriegs ſcheinen
mir nicht diè rechte Atmosphaͤre fuͤr die Geſetzgebung⸗
Tritt der Fall eines wirklichen Krieges ein , ſo wird al⸗

lerdings durch ein Reglement die Vollziehung deg Ge-
ſetzes im Detail angewendet werden muͤſſen . Aber die

allgemeinen Grundfaͤtze, die das —
in Anwen⸗

—

—
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dung bringen . fol , mug dag Gefez doch fhon im Borz

aus ausgeſprochen haben . Es iſt wohl einleuchtend ,

daß dem Kriegscollegium keine geſetzgebende , ſondern

nur eine vollziehende Gewalt eingeraͤumt werden koͤnnte .

Reg . Com . Staatsrath Frhr . von Sensburg :

Namens der Regierung muß ich gegen die Faſſung

des Commiſſionsantrags das erinnern : derſelbe ſchlaͤgt

naͤmlich die Bitte um einen Geſetzentwurf vor , wodurch

es der durch die Verfaſſungsurkunde F. 63 . Nro . 2. be⸗

zeichneten Centralbehoͤrde zur Pflicht gemacht werde ,

ſo wie ſie zuſammentritt , die Aufſtellung beſtimmter Re⸗

geln tc . im verfaſſungsmaͤßigen Wege einzuleiten . Die —⸗

fer Antrag wuͤrde vorausſetzen , daß der Großherzog

ſchuldig ſeye , dieſe Commiſſiton auf jeden moͤglichen Fall

niederzuſetzen . Dieſes iſt er aber nahh §: 63 . der Bers

faſſungsurkunde nur in dem beſtimmten Falle , wenn ei⸗

ne Staatsanleihe gemacht oder Kriegsſteuer ausgeſchrie —

ben woͤrden iſt . Wo ſolches noch nicht geſchehen , da

muß der Großherzog freye Haͤnde haben , die Kriegslei —

tungen nach einiger Leitung anzuordnen , wie folcheg imi

Zweck der Adminiſtration liegt , bald durch die Miniſte —

rien , bald durch eine eigene Centralſtelle , oder wie im

Jahr 1813 durch eine Kriegs - Commiſſion , oder durch

die Kreisdirectorien .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Wenn man geglaubt haͤtte ,

bag. die nothwendige Muffelung der im §. 63 der Berz

faſſungsurkunde erwaͤhnten Commiſſion beym Ausbruch

eines jeden Kriegs in dieſer Stelle der Verfaſſung ſchon

beſtimmt waͤre , ſo wuͤrde ein Widerſpruch darin liegen ,

um ein Geſetz zu bitten , wodurch die ſe Beſtimmung erſt

geſchehen ſolle . Uebrigens provocire ich auf die Erfah —

rung aller Geſchaͤftsmaͤnner bey ſolchen , durch den Mug -

bruch eines Kriegs herbeygefuͤhrten Maaßregeln , ob
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nicht die Regierung eine ſolche Beſtimmung im vorkom⸗

menden Fall immer gerne und ohne alle Bedenklichkeit
geben wird .

Frhr . v. Weſſenberg : Es iſt von Niemand he⸗

hauptet worden , daß das fragliche Kriegscollegium mit

der Vollziehung des Geſetzes uͤber Ausgleichung der

Kriegslaſten ſchon vermoͤge der Verfaſſung beauftragt
ſeye . Vielmehr ſoll die Regierung erſt gebeten werden ,

dieſes Collegium damit zu beauftragen . Ein Hauptgrund

dafuͤr iſt der hoͤhere Grad von allgemeinem Zu —

trauen , deſſen dieſes Collegium genießen wårde , wels

ches Zutrauen in einer Angelegenheit , die die perſoͤnli⸗
chen Intereſſen Aller und Jeder im Lande beruͤhrt , von be -
ſonderem Gewicht ſeyn duͤrfte i

Zachariaͤ : Yh denfe nicht , Daf der Vorſchlag des
Herrn Proponenten von dem der Commiſſton ſo weit ent —

fernt ſeye , als es ſcheint . Die erſte Frage iſt die : ſoll
eine Bitte an den Großherzog gerichtet werden ? Die

zweyte : wie ſoll dieſe Bitte beſchaffen ſeyn ? Vielleicht
ließen ſich uͤber die erſte Frage noch einige Zweifel auf⸗
werfen . Die zweyte Frage anlangend hat der Herr Pro⸗
ponent vorgeſchlagen , um ein Geſetz zu bitten , worin

gewiſſe Regeln uͤber die Art der Ausgleichung der Kriegs⸗
koſten fuͤr die Zukunft feſtgeſtellt wuͤrden . Der Vor⸗

ſchlag Ihrer Commiſſion gieng blos dahin , daß dem Aus⸗

ſchuß zur Pflicht gemacht werden moͤge, im vorkommen⸗

den Fall geſetzliche Vorſchriften auf verfaſſungsmaͤßigem
Wege einzuleiten , je nachdem die Umſtaͤnde es fordern ,

durch ein Geſetz oder durch eine bloße landesherrliche
Verordnung . Dem Scharfſinn des Herrn Proponenten
kann ich alle Gerechtigkeit wiederfahren laſſen ; aber es

giebt einen theoretiſch - wiſſenſchaftlichen Scharfſinn und
einen praktiſchen , und ob dieſer bey einem derartigen
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Gefege niht vorzuggweife angewendet merden mHE ,

wird um fo weniger zmweifeljaft feyn , wenn die eintres

tenden Umftånde ert Maag geben fúr die anzuordnen -
den Verfügungen , Wer mårde z . B . råthlich finden ,

jet ein Gefeg zu geben ber Maafgregeln gegen dag

etwa fünftig einmal einbrechende gelbe Fieber ? Ei -

ne beſtimmte , im Voraus gegebene geſetzliche Beſtimmung

der Regeln koͤnnte im einzelnen Fall mehr ſchaden , als

nuͤtzen, und zwar zumal darum , weil nach unſerer Ver —

faſſung die Geſetzgebung , daher auch die etwa , gemaͤß

gemachter Erfahrungen , ſich als raͤthlich darſtellende

Abaͤnderung der Geſetze immer ein langſames
und mit mancherley Schwierigkeiten verknuͤpftes Werk

iſt . Indeſſen waͤre der Mittelweg dadurch gefunden ,
wenn im Protokoll die Bemerkung niedergelegt wuͤrde ,

daß die Regierung bey Entwerfung des in allgemeiner

Form zu erbittenden Geſetzes auch die in der Kammer

gemachten Vorſchlaͤge zu beruͤckſichtigen nicht unterlaſ⸗
ſen moͤchte .

Der Frhr . v. Weſſenberg bemerkt , daß nach
dieſem Vorſchlag das Geſetz erſt im Kriege ſeine Entſte —
þung finde , und doch nur der Griede die får die Gefeg -

gebung . geeignete Beit fey .

Der Frhr . v. Tårfheim erinnert dagegen daran ,
wie eg auh in den legten Kriegen gegangen fey , und der

Natur der Gahe nach immer gehen mife , dafi fih aw

fer den allgemeinen Grundfägen der Vergütung im

Einzelnen durchaus nichts Buverláfiges vorher beftims
men lafe . Wieg þienge von den Anordnungen der großen
Krieg fuͤhrenden Maͤchte ab , welche der Eroͤffnung des

Feldzugs voranzugehen , und von einer Generalinten —

dantur der Armee , oder wie in den letzten Kriegen ge —



ay<

A

nAn

RA

n

` ~

x

arn
w?

w

w

anA

a

a
T

m

Vierzigſte Sitzung vom 29 . Nov . 69

gen Frankreich durch in dem Hauptquartier der verbuͤn —

deten Maͤchte geſchloſſenen Conventionen regulirt zu

werden pflegen , — nach welcher ſich das ganze Sy —

ſtem der Kriegsfuͤhrung , alſo auch die zur Aufbringung
der Leiſtungen erforderlichen Landesanſtalten richten muͤſ⸗

fen ; fo fam z. B . alles darauf an , ob Ettappenverpfle —

gung eintreten ſolle , ob , wie in der franzoͤſiſchen Periode ,

die Truppenverpflegung auf einige große Ettappenſtatio —
nen concentrit werde , oder ſich auf der ganzen Route

ausbreite u. ſ. w.

v. Rotteck : Auf die geſetzlichen Beſtimmungen ,

welche ich verlange , haben alle die bemerkten Zufaͤllig⸗
keiten und Einzelnheiten keinen Einfluß . Mag das

Kriegslager in einer oder der andern Provinz ſeyn , mag

das Heer cantoniren , marſchiren oder ſich ſchlagen , moͤ⸗

gen die Spitaͤler u . ſ . w. da oder dort angelegt ſeyn , im⸗

mer werden die allgemeinen Grundſäatze anwendbar blei —

ben : man vertheile ſchon gleich Anfangs die Leiſtun —

gen in thunlicher Gleichheit ; man verguͤte alle dieje⸗

nigen , welche nicht in voͤlliger Gleichmaͤßigkeit ſchon ur —

ſpruͤnglich uͤber das ganze Land und unter alle Buͤrger

koͤnnen vertheilt werden , man beobachte dieſe oder jene

Formen der Verificirung , dieſen oder jenen Maaßſtab

der Tarirung u. f. w Die hohe Regierung , deren Yni -

tiative wir durch allzuſpecielle Vorſchlaͤge keineswegs

beſchraͤnken wollen , wird ſelbſt am beſten ermeſſen , wie

allgemein oder wie detaillirt die Artikel ihres Geſetzent⸗

wurfes fuͤglich lauten ſollen oder koͤnnen ; unſere Bitte

geht nur auf die Hauptſache .
Nach dem Commiſſionsantrag ſoll die Central⸗

behoͤr de nach ausgebrochenem Krieg die Regeln für
gleiche Vertheilung verfaſſungsmaͤßig einlei —

ten ; alſo vermuthlich der Regierung Vorſchlaͤge thun
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zu Geſetzentwuͤrfen , die wenn ſie bearbeitet ſind , erſt

an die Kammern gehen , und von dieſen genehmigt wer —

den muͤßten . Bis alles dieſes geſchehen , moͤchte viel⸗

leicht der Krieg voruͤbergegangen ſeyn , und ſodann die —

ſelbe Rechtsnoth , dieſelbe heilloſe und rettungsloſe Verwir⸗

rung in Anſehung der getragenen Laſten herrſchen , unter

welcher wir wirklich ruͤckſichtlich der alten Kriegslaſten

ſeufzen . Haͤtte damals ſchon ein beſtimmtes Geſetz uͤber

Ausgleichung beſtanden ; dieſer Noth waͤren wir enthoben .
Das Gleichniß vom „ gelben Fieber “ kann ich

kaum als im Ernſte gemeint anſehen . Vom gelben Fie —
ber iſt es nicht wahrſcheinlich , daß es je zu uns kom —

me ; der Krieg leider iſt ein gewoͤhnlicher Zuſtand , deſ —

fen Wiederkehren faſt gewiß , ob auch die Zeit unz

gewiß iſt . Selbſt die Conſtitution hat der Kriegsfaͤlle
erwåhnen zu můffen geglaubt , deg gelben Fieberg jez

doch gedenfet fie niht .

Auf die von dem hohen Praͤſidium geſtellten

zwey Fragen :

1) Soll uͤberhaupt um einen Geſetzesvorſchlag wegen

gleicher Vertheilung kuͤnftiger Kriegslaſten gebeten wer —

den ? und

2) Soll dieſe Bitte blos im Ginne deg Commifs

fiongantragg oder mit naͤherer Beſtimmung des Inhalts

geſchehen ?

eLO E
die Kammer .

ad 1) ( gegen . eine Gtimme ) dag um dag in Antrag
gebrachte Gefeg gebeten werden folle .

ad 2) ruͤckſichtlich der Art der zu ſtellenden Bitte

( gegen eine Stimme ) fuͤr den Verbeſſerungsvorſchlag
des Frhrn . v. Weſſenberg ( welchen der Hofrath v. Rot⸗

teck als uͤbereinſtimmend mit dem Sinn ſeines eigenen ,
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in der Motion enthaltenen , Antrags erfannte ) Ge . Kô -

nigliþhe Hoheit , den Grofherzog , um ein Gefez zu

bitten , in welchem der Grundfag der måglichft gleichen

Vertheilung kuͤnftiger Kriegslaſten durch Ausgleichung
oder durch Verguͤtung beſtimmt ausgeſprochen , und die

Vollziehung der ausgeſprochenen Grundſaͤtze dem im

S. 63 . der Verfaſſungsurkunde bezeichneten Kriegscolle —

gium unter Verantwortlichkeit uͤbertragen wuͤrde .

Ein von dem Landoberjaͤgermeiſter v. Kettner

vor der Abſtimmung uͤber die zweyte Frage noch auf—⸗

geworfenes Bedenken daruͤber , daß ein ſolches Geſetz
wie ein Wechſelbrief fuͤr die von dem Feind in einer von

ihm beſetzten Provinz ausgeſchriebenen Forderungen
wirken , und den ganzen Staat dadurch ruiniren koͤnne,
wurde von dem Hofrath v. Rotteck dahin beantwor —⸗

tet , Daf das Gefez niemals auf feindliche Erpref
ſungen , ſondern blos auf die von unſerer Staatsge⸗
walt ausgehenden Kriegsforderungen ſich beziehen koͤn—

ne ; weil ja der Feind unferer Gefeggebung nicht unters

fehe ; worauf dag hohe Pråfidium bemerfte , dag

überhaupt diefe Cinmendung zu fpåt Eomme , meil úber

die erle Frage ob ” bereits abgeftimmt worden .

Zachar iaͤ .

v. Rotteck .



Protokolle der Erſien Kammer .

Beylagee Ziffer 124 .

Ludwig von Gottes Gnaden

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhrin —

gen , Landgraf zu Nellenburg , Graf zu Sa —

tem , Petershauſenzund Hanau : c.

— — —

Wir finden Ung aug vielen und . wichtigen Gråna

den bewogen , Un ſern getreuen Staͤnden zu eroͤffnen ,

daß Wir die Sitzungen der gegenwårtigen Verſamm —

lung , inſoferne die wichtigern , von Uns ausgegangenen

Geſetzentwuͤrfe nicht fruͤher ihre Erledigung in beiden

Kammern ſollten erhalten koͤnnen , auf den ein und

dreyßigſten Jaͤnner kuͤnftigen Jahres zu ſchließen .
Wir fordern zugleich Unſere getreuen Staͤnde drin —

gend auf , ſich mit den vorgedachten Entwuͤrfen , wozu

Wir außer dem , gegenwaͤrtig der Discuſſion unterlie —⸗

genden Geſetz uͤber die Aushebung der Kriegspflichti⸗
gen , das Auflagegeſetz , die Geſetze uͤber die Gemeinde —

verfaſſung , uͤber die Aufhebung der alten Abgaben ,
uͤber die Uebernahme der Bezirksſchulden auf die Amor —

ti ſationskaſſe , uͤber die Aufhebung des F. 2154 . des

Landrechts , uͤber die Fortdauer des Salzadmodiations —
accordes und endlich die Deſiderien der Staͤnde , die

Darmſtaͤdter Verhandlungen betreffend , zåblen , vorzůg -
lih und vor fo vielen von ihnen in Anregung gebrach -
ten , und auch opne folche ohnehin fhon allgemein bes

kannten und vielſeitig eroͤrterten Gegenſtaͤnden , zu be —

ſchaͤftigen , indem , ſo wie es Unſer Wunſch iſt , es zu⸗
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Vierzigſte Sitzung vom 29 . Nov . “ 3

gleich der Wunfch deg ganzen Landes feyn wird , we -

fentliche und erfreulihe Reſultate von einem ſchon ſo

lange andauernden Landtage zu erhalten .

Gegeben Karlsruhe den 28 . Nov . 1822 .

—

Vt . Berſtett .

Auf Befehl Sr . Koͤniglichen Hoheit .

Eichrodt .

Beylage Ziiffer 126.
Der Unterzeichnete gibt ſich die Ehre , eine Motion

anzuzeigen , daß Sr . Koͤniglichen Hoheit die Nothwen —

digkeit eines Geſetzes uͤber die Beytragspflicht zu den

Kriegskoſten der Gemeinden und die hierwegen zu bewerk —

ſtelligende Abrechnung zur Befeitigung desg bisherigen will -

kuͤrlichen , ſchwankenden und ungleichartigen Verfahrens

unterthaͤnigſt vorgeſtelltund um baldmoͤglichſte Mitthei —

lung des Entwurfs eines ſolchen Geſetzes gebeten werde .

Karlsruhe den 28 . Nov . 1822 .

Tuͤrkheim .
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